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Erntevertrag der SOLAWI Isartal eG  

(Gutschein-Geschenk) 
 

 

Wir freuen uns, dass Du einen Erntevertrag abschließen und als Gutschein verschenken möchtest. 

Dieser Vertrag regelt den Bezug des Ernteanteils für die/den Beschenke/n. 

 

Voraussetzung ist, dass die/der Beschenke/n Mitglied unserer Genossenschaft ist. Sämtliche 

Informationen rund um die Mitgliedschaft und den Kistenbezug, sowie was Du tun musst, um Mitglied 

zu werden, findest Du unter https://solawi-isartal.de 

 

Bei Fragen kannst Du gerne eine E-Mail an buero@solawi-isartal.de schicken. Wenn Du ein 

persönliches Gespräch wünschst, bitten wir um Angabe einer Telefonnummer, wir rufen gerne zurück. 

 

 

 

1. Persönliche Daten der/des Gutscheinerwerberin/ers (Schenkende/r) 
 

 

(Name, Vorname / bzw. Firma, vertreten durch: Name, Vorname) 

 

(Anschrift) 

 

(PLZ, Ort) 

 

(Telefon und Handynummer)  

 

(E-Mail) 

 

2. Ernteanteil  

Ich schließe für meine/n Beschenkte/n hiermit einen Erntevertrag mit der SOLAWI Isartal eG über 

einen wöchentlichen Ernteanteil ab. Der Ernteanteil ist jahreszeitlichen Schwankungen 

unterworfen und kann durch Zukauf bei unseren regionalen Kooperationspartnern ergänzt 

werden. Es gibt keine garantierten Mengen. 
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Die Kosten für den wöchentlichen Ernteanteil betragen im Erntejahr 2025 Stand 11.03.2025 

22,00€ / Woche, vorbehaltlich einer möglichen Erhöhung nach Erstellung dieses Vordrucks.   

Der Betrag kann zu Beginn einer neuen Saison angepasst werden. 

Die Bezahlung erfolgt per SEPA-Lastschriftmandat in monatlichen Raten à EUR 88,00€ (inkl. MwSt.) auf 

folgendes Konto: 

SOLAWI Isartal eG 

IBAN: DE86 4306 0967 1259 9313 00 

GLS Gemeinschaftsbank eG  -  BIC GENODEM1GLS 

 

 

3. Vertragsbedingungen 
 

a. Das Erntejahr beginnt Mitte Januar und endet Ende Dezember.  

b. Du erhältst für ein gesamtes Jahr an 48 Lieferwochen Deinen Ernteanteil.  

c. Bei einem unterjährigen Beitritt wird der Lieferzeitraum und die SEPA Abbuchung entsprechend 

angepasst.  

d. Die Lieferung erfolgt an eine unsere Verteilstationen, die die/der Beschenke aussuchen darf. Du 

kannst die Verteilstation später wechseln, wenn Kapazitäten vorhanden sind. Die Kisten bleiben 

in den Verteilstationen, Du entnimmst nur Deinen Anteil an der Ernte. 

e. Der Erntevertrag verlängert sich nicht automatisch, sondern läuft zum 31.12.des laufenden 

Erntejahrs aus. Er kann im Anschluss in einen regulären Erntevertrag geändert werden in 

Textform, per Post oder E-Mail an buero@solawi-isartal.de.  

f. Eine Benachrichtigung über den Lieferstart im folgenden Jahr erfolgt in Textform per E-Mail.  

g. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen 

Bestimmungen davon nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen 

Bestimmung eine dieser Bestimmung möglichst nahekommende wirksame Regelung zu treffen. 

h. Es gibt keine Urlaubsregelung. Die Kistenbezieher organisieren den Verbleib der ihrer Kiste selbst. 

Dazu eignet sich u.a. die Abstimmung mit anderen Kistenbeziehern über die entsprechende 

Signalgruppe der Abholstation. Natürlich können Kistenbezieher während ihrer Abwesenheitszeit 

die Kiste auch von Freunden/Nachbarn abholen und verwenden lassen. 
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4. Datenschutz 

Hiermit erteile ich mein Einverständnis, dass meine Daten digital verarbeitet werden dürfen. Alle 

diese Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Sie können zum Zwecke der Information und 

Arbeit der SOLAWI Isartal eG genutzt werden. 

Beide Adressdaten können zudem auch anderen SOLAWI-Mitgliedern zur Kommunikation und 

Vernetzung untereinander bereitgestellt werden:   

▢ Ja  ▢ Nein 

Der Freigabe zum o. g. Zweck kann ich/können wir jederzeit widersprechen. 

 

 

5. Widerrufsbelehrung 

Du kannst Deinen Erntevertrag, ohne Angabe von Gründen, innerhalb von zwei Wochen in 

Textform, per Post oder E-Mail widerrufen. Die Frist beginnt spätestens mit Erhalt dieser 

Belehrung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung eines formlosen 

Widerrufsschreibens an: SOLAWI Isartal eG, Weidenkam 8, 82541 Münsing,  

E-Mail: buero@solawi-isartal.de 

 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Du diesen Vertrag widerrufst, haben wir Dir alle Zahlungen, die wir von Dir erhalten 

haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem 

die Mitteilung über Deinen Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für bereits 

erbrachte Leistungen, insbesondere gelieferte Ernteanteile, sind keine Rückzahlungen zu leisten.  

Ich habe die Bestimmungen des Erntevertrages gelesen und akzeptiert, außerdem 

habe ich die Widerrufsbelehrung zur Kenntnis genommen. 

 

 

Ort, Datum UnUnterschrift der/des Gutscheinerwerbin/ers 
  

 

 

Das Formular kann gerne als Scan-Kopie vorab an buero@solawi-isartal.de geschickt werden, 

damit es schneller geht. 

 

Das Formular mit Originalunterschrift bitte per Post schicken an:  

SOLAWI Isartal eG  

zu Hdn. des Vorstands 

Weidenkam 8 

82541 Münsing 
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Datenschutzerklärung 

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist: SOLAWI Isartal eG, Weidenkam 8, 82541 Münsing. 

Der Name und die Anschrift werden für die Mitgliederliste der Genossenschaft benötigt (Art. 6 Absatz 1 c DS-GVO i.V.m. § 30 Absatz 

2 Satz 1 Nr.1 GenG). Die Steueridentifikationsnummer und das Geburtsdatum werden benötigt, um in Falle einer 

Gewinnausschüttung die Abgeltungssteuer abführen zu können (Art. 6 Absatz 1 c DS-GVO i.V.m § 45 d Absatz 1 EStG) und die 

gesetzlich vorgesehenen Abfragen zum Kirchensteuermerkmal durchführen zu können (Art. 6 Absatz 1 c i.V.m § 51a Absatz 2c, 2e 

EStG).Über die Adresse, ggfs. die E-Mail-Adresse werden Sie von der Genossenschaft zu Versammlungen eingeladen (Art. 6 Absatz 1c 

DS-GVO i.V.m § 46 Absatz 1 Satz 1 GenG i.V.m. § 6 Nr.4 GenG), darüber hinaus im Rahmen der Mitgliedschaft über Angebote der 

Genossenschaft informiert (Art.6 Absatz 1 b DS-GVO i.V.m. § 1 Absatz 1 GenG i.V.m. der Satzung). Die Bankverbindung wird benötigt 

zur Leistung der Einzahlungen auf den Geschäftsanteil per Lastschrift (Art.6 Absatz 1 b DS-GVO i.V.m. der Beitrittserklärung) und zur 

Auszahlung von Gewinnen und Auseinandersetzungsguthaben (Art. 6 Absatz 1 f DS-GVO i.V.m. der Satzung) die Genossenschaft hat 

ein berechtigtes Interesse an einer unkomplizierten und rechtssicheren Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten. 

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist gesetzlich bzw. durch die Satzung vorgeschrieben, die Nichtbereitstellung hätte 

zur Folge, dass die Mitgliedschaft nicht zustande kommen kann. 

Die personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weitergeleitet, soweit nicht im Einzelfall dafür eine Einwilligung erteilt wird. 

Wir sind allerdings gesetzlich verpflichtet, in einigen Fällen Dritten die Einsicht in die personenbezogenen Daten zu gewähren. Das 

betrifft zum Beispiel andere Mitglieder, den gesetzlichen Prüfungsverband oder Behörden, insbesondere das Finanzamt. 

Die Daten werden unterschiedlich aufbewahrt: Alle steuerlich relevanten Informationen werden zehn Jahre aufbewahrt (§ 147 AO). 

Die Daten in der Mitgliederliste (Name und Anschrift nach § 30 Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 GenG) werden auch nach dem Ausscheiden nicht 

gelöscht (§ 30 Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 GenG). Sie haben das Recht auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die betreffenden 

personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung (soweit dem nicht eine 

gesetzliche Regelung entgegensteht). Auch kann eine Datenübertragung angefordert werden, sollte der Unterzeichnende eine 

Übertragung seiner Daten an eine dritte Stelle wünschen. 

Darüber hinaus haben Sie das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Landesbeauftragte für Datenschutz). 


